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Vorbemerkung, Geltungsbereich 
 
Der Bebauungsplan umfasst das Grundstück Fl.Nr. 2280 in der Gemarkung Niederarnbach, 
Gemeinde Brunnen. Der Geltungsbereich ist in der Planzeichnung dargestellt.  
 
 
A Anlass und Ziel der Planung 
 

Der Deutsche Bundestag hat am 25. Februar 2000 das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) 
verabschiedet, im Januar 2004 und zuletzt im Juni 2018 geändert. 

Ziel des Gesetzes ist es, im Interesse des Klima- und Umweltschutzes eine nachhaltige Ent-
wicklung der Energieversorgung zu ermöglichen und den Beitrag erneuerbarer Energien an der 
Stromversorgung deutlich zu erhöhen, um entsprechend den Zielen der Europäischen Union 
und der Bundesrepublik Deutschland den Anteil des aus erneuerbare Energien erzeugten 
Stroms am Bruttostromverbrauch von 36,2 % im Jahr 2017 auf mind. 80 % im Jahre 2050 zu 
steigern. Die zugleich von der Politik angestrebten Ziele hinsichtlich der E-Mobiltät, welche mit 
einem spürbaren Anstieg des Stromverbrauchs verbunden wären, sowie der ins Stocken 
geratene Ausbau der Windenergie und der Leitungstrassen rücken die Photovoltaikanlagen 
wieder in den Vordergrund bei den Bemühungen um einen sicheren und klimafreundlichen 
Energiemix, gerade wenn es um die Versorgung weniger windhöffiger Regionen geht. 

Gemäß Art. 83 der Bayerischen Verfassung gehört die Versorgung der Bürger mit elektrischer 
Kraft ausdrücklich zum Wirkungskreis der Gemeinden. Angesichts der Endlichkeit fossiler 
Energieträger und der Gefahren des Klimawandels sieht die Gemeinde Brunnen es im Rahmen 
einer nachhaltigen Daseinsfürsorge als ihre dringende Pflicht an, die Nutzung erneuerbarer 
Energien in ihrem Gemeindegebiet nach ihren Möglichkeiten zu fördern. Weder für die Nutzung 
der Windenergie noch für die Wasserenergie ist das Gebiet der Gemeinde Brunnen besonders 
geeignet. Der technische Fortschritt, den die Solartechnik in den letzten Jahren verzeichnen 
konnte, legt die Nutzung der Sonnenenergie zur umwelt- und klimafreundliche 
Energieerzeugung nahe. Photovoltaikanlagen stellen ein wichtiges Potential zur verstärkten 
Nutzung erneuerbarer Energiequellen dar. Mit der Förderung dezentraler Standorte der 
Energieerzeugung können Transportverluste innerhalb des Stromnetzes minimiert werden.  

Daher steht die Gemeinde der Errichtung von Freiflächen-Photovoltaikanlagen in ihrem Ge-
meindegebiet grundsätzlich positiv gegenüber. Die Errichtung von Solarparks ist unvermeidbar 
mit der Beanspruchung von Natur und Landschaft verbunden. Durch eine geeignete Bauleit-
planung können mögliche Konflikte mit den Belangen von Natur und Landschaft und den 
Bedürfnissen von Anliegern nach angenehmen Lebensbedingungen erheblich gemindert wer-
den. 

Von grundsätzlicher Bedeutung ist dabei die Wahl des Standorts, die auf der Ebene der vorbe-
reitenden Bauleitplanung zu leisten ist. Im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung sind insbe-
sondere die geeigneten Voraussetzungen für die erforderliche Einbindung der Freiflächen-
Photovoltaikanlagen in die Landschaft festzulegen. 

Die Voraussetzungen für Freiflächenanlagen sind im Donaumoos besonders günstig. Im 
weitestgehend ebenen, waldarmen Donaumoos stehen in großem Umfang Flächen zur 
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Verfügung, die bisher intensiv landwirtschaftlich genutzt werden. Die herkömmliche, intensive 
Ackernutzung der Niedermoorböden ist mit den bereits erwähnten Belastungen des Naturhaus-
haltes verbunden. Nicht zuletzt belastet die Mineralisierung der Torfböden, die durch die 
gegenwärtige intensive Nutzung der entwässerten Torfböden im Donaumoos gefördert wird, 
direkt die CO2-Bilanz. Bei der Vererdung der Torfböden gelangt nämlich Kohlenstoff, der über 
Jahrtausende im Torfsubstrat festgelegt war, in die Atmosphäre und schädigt somit unser Klima. 

Der gewählte Standort ist für den beabsichtigten Beitrag zum Klimaschutz damit besonders 
geeignet. Hier kann nämlich nicht nur auf klimafreundliche Art Energie erzeugt werden, sondern 
auch die Freisetzung von CO2 aus den Torfböden gebremst bzw. gestoppt werden. Dieser 
doppelte Nutzen für das Klima, lässt sich gerade auf bislang intensiv genutzten, entwässerten 
Torfböden erzielen, wie sie im Geltungsbereich vorliegen. Die geplante extensive, 
niedermoorschonende Grünlandwirtschaft entspricht der Zielsetzung des Donaumoos-
Entwicklungskonzepts. 

Das Ziel der geordneten städtebaulichen Entwicklung bestimmte nicht nur die Wahl des geeig-
neten Standorts, sondern auch die konkrete Nutzung desselben. Durch die Berücksichtigung 
umfangreicher Grün- und Ausgleichsflächen und die Festsetzung geeigneter Entwicklungs-, 
Pflanz- und Pflegemaßnahmen wird die erforderliche Einbindung der Freiflächen-Photovoltaik-
anlage in die Landschaft sichergestellt.   

Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes „Sondergebiet Photovoltaik Breitenau“ leistet die 
Gemeinde Brunnen einen weiteren bedeutsamen Beitrag zur Verwirklichung eines breiten 
Energiemixes. Sie wird damit dem Auftrag des EEG und der Zielsetzung des 
Landesentwicklungsprogramms gerecht. Durch eine qualifizierte Bauleitplanung wird dabei 
gleichzeitig die Aufgabe der geordneten städtebaulichen Entwicklung berücksichtigt. 

Für den Standort "Breitenau" liegt eine Anfrage der Bürgerenergiegenossenschaft Neuburg-
Schrobenhausen-Aichach-Eichstätt vor, Photovoltaikanlagen aufzustellen.  

Die für einen wirtschaftlichen Betrieb erforderlichen Standortvoraussetzungen wie ausreichend 
hohe solare Einstrahlung, geeignete Geländeausrichtung, gute verkehrsmäßige Erschließung 
und nahe gelegene Möglichkeit zur Einspeisung ins Stromnetz liegen beim Planungsgebiet vor. 
Die durch die Gehölzbestand und Topographie begrenzte Wahrnehmbarkeit bietet zudem sehr 
günstige Voraussetzungen zur harmonischen Einbindung der baulichen Anlagen in die 
Landschaft. 

Aufgrund dieser Standortqualitäten ist das Bebauungsplangebiet besonders für die geplanten 
Anlagen zur Sonnenenergienutzung geeignet. Der Bebauungsplan hat den Zweck, für seinen 
Geltungsbereich die rechtsverbindlichen Festsetzungen für die angestrebte Nutzung zu schaf-
fen. 
 
 
B Planungsrechtliche Voraussetzungen 
 

Zum Errichten der Photovoltaik-Freiflächenanlage ist die Aufstellung eines verbindlichen Bauleit-
plans (Bebauungsplanung) erforderlich.  

Der Gemeinderat der Gemeinde Brunnen hat in der Sitzung vom 02.07.18 beschlossen, auf 
einem rund 4 ha großen Flurstück zwischen Niederarnbach, Mühlbach, Kreisstraße ND 22 und 
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Bahngraben die Entwicklung von Freiflächenphotovoltaikanlagen zu befürworten. Der 
Geltungsbereich liegt im Außenbereich gemäß § 35 BauGB.  

Die Gemeinde Brunnen verfügt über einen mit Bescheid des Landratsamtes Neuburg-
Schrobenhausen vom 26.04.2000 (Az. 25-610-2/2) genehmigten Flächennutzungsplan, der mit 
seiner Bekanntmachung am 02.11.2000 rechtswirksam und seither mehrmals geändert wurde. 

Die Fläche ist im wirksamen Flächennutzungsplan als Fläche für die Landwirtschaft dargestellt.  
Da sich der Bebauungsplan somit nicht aus dem Flächennutzungsplan entwickelt, wird der 
Flächennutzungsplan der Gemeinde im Rahmen der 12. Änderung im Parallelverfahren ge-
ändert. 
 

 

1 Einschlägige Fachgesetze und Fachpläne 
 
Es gelten die in den einschlägigen Fachgesetzen und Fachplänen festgelegten Ziele. 
Für die vorliegende Planung sind insbesondere folgende Instrumentarien planungsrelevant: 

• Baugesetzbuch (BauGB),  
• Baunutzungsverordnung (BauNVO),  
• Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) und Bayerisches Naturschutzgesetz (BayNatSchG), 
• Bodenschutzgesetz (BBodSchG), 
• Bayerische Bauordnung (BayBO), 
• Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG). 
 

 

2 Übergeordnete Planungen  
 

Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP 2013) 
Die Gemeinde Brunnen liegt im ländlichen Raum zwischen den Verdichtungsräumen Ingolstadt 
im Nordosten und Augsburg im Südwesten.  
 
1.3 Klimawandel  
1.3.1 Klimaschutz  

[G] Den Anforderungen des Klimaschutzes soll Rechnung getragen werden, insbesondere durch  
- die Reduzierung des Energieverbrauchs mittels einer integrierten Siedlungs- und  
- Verkehrsentwicklung,  
- die verstärkte Erschließung und Nutzung erneuerbarer Energien sowie  
- den Erhalt und die Schaffung natürlicher Speichermöglichkeiten für Kohlendioxid und andere 

Treibhausgase.  

Zum Thema Erneuerbare Energien/ Freiflächen-Photovoltaik formuliert das LEP folgende 
Grundsätze: 

6.1 Um- und Ausbau der Energieinfrastruktur 

[G] Die Energieversorgung soll durch den Um- und Ausbau der Energieinfrastruktur weiterhin 
sichergestellt werden. Hierzu gehören insbesondere 
- Anlagen der Energieerzeugung und -umwandlung, 
- Energienetze sowie 
- Energiespeicher. 

 

6.2.1 Erneuerbare Energien 

[Z]  Erneuerbare Energien sind verstärkt zu erschließen und zu nutzen. 
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6.2.3 Photovoltaik 
 [G] Freiflächen-Photovoltaikanlagen sollen möglichst auf vorbelasteten Standorten realisiert werden. 
In der Begründung wird folgendes ausgeführt: 
„Freiflächen-Photovoltaikanlagen können das Landschafts- und Siedlungsbild erheblich beeinträchtigen. 
Dies trifft besonders auf bisher ungestörte Landschaftsteile zu (vgl. 7.1.3). Deshalb sollen Freiflächen-
Photovoltaikanlagen auf vorbelastete Standorte gelenkt werden. Hierzu zählen z.B. Standorte entlang von 
Infrastruktureinrichtungen (Verkehrswege, Energieleitungen etc.) oder Konversionsstandorte.“ 

Weiterhin stellt das LEP fest, dass Freiflächen-Photovoltaikanlagen keine Siedlungsflächen im 
Sinne des Ziels „Vermeidung von Zersiedlung“ sind. Damit verliert das sogenannte Anbin-
dungsgebot seine bisherige Bedeutung für Entwicklung von Freiflächen-Photovoltaikanlagen.  

 
Regionalplan Region 10 (Ingolstadt) 
Brunnen gehört zum Mittelbereich des Mittelzentrums Schrobenhausen. Nächstgelegenes 
Kleinzentrum ist der rund 5 km nördlich gelegene Ort Karlshuld. Der Änderungsbereich liegt 
außerhalb von landschaftlichen Vorbehaltsgebieten oder regionalen Grünzügen.  

Die Pflege- und Entwicklungsziele der benachbarten landschaftlichen Vorbehaltsgebiete (Wie-
senbrüterflächen im Donaumoos im Nordwesten bzw. Hügelland im Südosten) werden aufgrund 
der bestehenden räumlich-funktionalen Trennung (Bahndamm, Gehölzbestand, Topographie 
und Naturraumgrenzen) von der Planung nicht eingeschränkt.  
 

Schutzgebiete bzw. Schutzgebiete gem. Umweltrecht 
Der überplante Bereich liegt außerhalb von Schutzgebieten gemäß Naturschutzrecht. Im Gel-
tungsbereich befinden sich keine Objekte der amtlichen Biotopkartierung. Das nächstgelegene 
Objekt der Biotopkartierung BK 7333-1049-06, ein seggenreicher Feuchtwiesenrest liegt 
nördlich des Bahndammes, räumlich und funktional so klar getrennt vom Planungsgebiet, dass 
durch die vorliegende Planung keine Beeinträchtigungen für den Feuchtlebensraum zu erwarten 
sind.  
Auch Trinkwasserschutzgebiete oder amtlich festgesetzte bzw. faktische Überschwemmungsge-
biete werden von der Planung nicht betroffen.  
 

Flächennutzungsplan mit integriertem Landschaftsplan Brunnen 
Der rechtswirksame Flächennutzungsplan der Gemeinde Brunnen stellt die von der Änderung 
betroffenen Flächen als Flächen für die Landwirtschaft dar, wie aus der Plankarte zu ersehen 
ist. Im rechtswirksamen Flächennutzungsplan (Papierausfertigung) sind zudem noch folgende 
Darstellungen aus dem Landschaftsplan übernommen. Durch entsprechende Signatur wird auf 
den Gehölzbestand am Westrand des Änderungsbereichs sowie am Fuß des Bahndammes und 
am Südufer des Mühlbachs hingewiesen. Für den Mühlbach ist als Zielsetzung die Minimierung 
von Stoffeinträgen durch Förderung von extensiv bewirtschafteten Pufferstreifen (z.B. 
abschnittsweise Turnusmahd) dargestellt (Zielbreite hier: 10 - 15 m). Für die Änderungsfläche 
selbst wurden aus dem Landschaftsplan folgende Maßnahmen als Ziel übernommen: Erhaltung 
und Schaffung von Retentionsbereichen durch Freihaltung von Bebauung, Umwandlung von 
Acker und intensiv genutztem Grünland zu extensiv genutztem Grünland / Sukzessionsflächen.    
Die Sondergebietsflächen stellen, wie auch im LEP bereits hervorgehoben wird, keine Bauflä-
chen im herkömmlichen Sinne dar. Die vorliegende Planung bietet damit die Möglichkeit, die 
o.g. landschaftsplanerischen Ziele im Planungsgebiet zu realisieren. Die Extensivierung der 
Nutzung und die Aufwertung der angrenzenden Gewässer können als Ansatzpunkte für 
Ausgleichsmaßnahmen i.S. der Eingriffsregelung herangezogen werden.  
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Entwicklungskonzept Donaumoos 2000 - 2030 
Nach dem Donaumoosentwicklungskonzept sind die überplanten Bereiche für eine niedermoor-
schonende landwirtschaftliche Nutzung vorgesehen. Ackerflächen werden „akzeptiert“, ein 
größtmöglicher Grünflächenanteil ist aber anzustreben. Dieser Funktionsraum ist als Kompro-
miss zwischen Landwirtschaft und Torfkörperschutz zu verstehen, der bei siedlungsnahen 
Bereichen vorgesehen ist, die eine vergleichsweise geringe Moormächtigkeit und geringe 
Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz aufweisen. 
Zudem liegt das Planungsgebiet in einem Bereich, für den das Entwicklungskonzept die  
Entwicklung einer Rückhaltefläche für ein 20jährliches Hochwasserereignis vorgeschlagen hat.  
In der Vergangenheit ist die Realisierung der im Entwicklungskonzept vorgeschlagenen Reten-
tionsflächen nur vergleichsweise schleppend vorangekommen. Eine Überprüfung der Flächen-
kulisse auf verbesserter Daten- und Berechnungsgrundlage wurde mittlerweile eingeleitet. Mit 
dem Vorliegen belastbarer Daten ist frühestens in 1,5 bis 2 Jahren zu rechnen. Mit Blick auf eine 
möglichst effiziente Nutzung der nur begrenzt zur Verfügung stehenden Mittel und Flächen, ist 
es aktuell nicht zweckmäßig, größer angelegte Retentionsmaßnahmen im Planungsgebiet 
durchzuführen. Ungeachtet dessen soll aber das Ziel, im Gemeindegebiet Flächen zum 
vorbeugenden Hochwasserschutz zur Verfügung zu stellen auch angesichts des Klimawandels 
keineswegs aus den Augen verloren werden. Aus diesem Grund wird bei der Planung und 
Ausführung der Freiflächenphotovoltaikanlage darauf geachtet, dass die Photovoltaikanlagen 
mit etwaigen Rückhaltemaßnahmen vereinbar wären. Dies betrifft zum einen die Verankerung 
und höhenmäßigen Einordnung der Anlage wie auch das Belassen eines hinreichenden 
Abstands am nordöstlichen Rand des Geltungsbereichs. Derartige Maßnahmen werden vom 
Vorhabenträger nicht geplant und sind nicht Gegenstand der vorliegenden Planung.  Etwaige 
Rückhaltemaßnahmen bedürften in jedem Fall einer wasserrechtlichen Genehmigung, darüber 
hinaus einer Änderung des vorliegenden Bebauungsplans.  
Mit der geplanten niedermoorschonenden extensiven Grünlandnutzung unter den Aufstellflä-
chen wird die Kernforderung des Donaumoosentwicklungskonzepts erfüllt. Der geplante Solar-
park steht mit seinem Gesamtkonzept somit nicht im Widerspruch zum Donaumoosentwick-
lungskonzept. Der geplante Solarpark bietet vielmehr die Chance bzw. Voraussetzung, im 
Donaumoosentwicklungskonzept formulierte Ziele umzusetzen.  
 

Arten- und Biotopschutzprogramm Landkreis Neuburg-Schrobenhausen (ABSP) 
Der Geltungsbereich liegt innerhalb des Schwerpunktgebiets „Donaumoos“. Für dieses gibt die 
naturschutzfachliche Fachplanung folgende Ziele vor:  
Wiederherstellung einer standortgerechten Bodennutzung im gesamten Donaumoos, insbe-
sondere Erhöhung des Grünlandanteils, Vermeidung weiterer Drainagen, Schaffung ungenutzter 
oder extensiv genutzter Uferstreifen an Gräben, extensive Grabenpflege. 

Die Planung steht nicht im Gegensatz zu den Zielen des ABSP. Die dort angeführten Ziele für 
den betroffenen Landschaftsraum lassen sich mit der geplanten Nutzung als Sondergebiet 
besser vereinbaren als mit der bisherigen intensiven Ackernutzung. Sie können so als Ansatz-
punkt für die gebotenen Vermeidungs- und Kompensationsmaßnahmen herangezogen werden.  
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3 Vereinbarkeit mit den Zielen der übergeordneten Planung 
 

Das Ziel, im Gemeindegebiet die Möglichkeiten zur Nutzung erneuerbaren Energien auszu-
bauen, steht grundsätzlich im Einklang mit den Zielen der übergeordneten Planung.  

Wie bereits angemerkt, ist für den Ausbau der Windkraft im Gemeindegebiet aufgrund der Lage 
zu den Flugplätzen Manching und Neuburg-Zell bzgl. der zulässigen Anlagenhöhen mit erheb-
lichen Einschränkungen zu rechnen. Da für die Nutzung der Wasserkraft im Gemeindegebiet 
keine nennenswerten Potenziale bestehen und ein forcierter Ausbau der Energiegewinnung aus 
Biomasse nicht zuletzt wegen des hohen Flächenbedarfs durchaus auch nachteilige Aus-
wirkungen auf die landschafts- und wirtschaftlichen Strukturen im ländlichen Raum haben kann, 
ist auf dem Weg zur Energiewende ein weiterer maßvoller Ausbau der Solarenergie im 
Gemeindegebiet unverändert sinnvoll und notwendig. Im Ortsgebiet Brunnen wurden bereits im 
beträchtlichen Umfang Dachflächen zur Installation von Solarthermie und PV-Anlagen genutzt. 
An manchen Stellen ist ein Ausbau zum Schutz des Ortsbildes nicht wünschenswert. Angesichts 
dessen kann ein maßvoller Zubau von Freiflächenphotovoltaik befürwortet werden, sofern das 
Orts- und Landschaftsbild dabei keine erheblichen Beeinträchtigungen erfährt. Dabei ist gemäß 
Grundsatzbeschluss der Gemeinde vom 16.12.2009 die zulässige Gesamtfläche, die für 
Freiflächenphotovoltaikanlagen genutzt werden darf, auf max. 2 % der Gemeindefläche nach 
Abzug der Wald- und bebauten Flächen beschränkt. 

Konversions- oder anderweitig massiv vorbelastete Bereiche stehen im Gemeindegebiet nicht 
für eine PV-Nutzung zur Verfügung. 

Der gewählte Standort liegt unmittelbar neben der Bahnlinie Ingolstadt – Augsburg/Hochzoll. 
Laut Schreiben des Bayerischen Innenministeriums vom 14.01.2011 ist für im 110m-Korridor an 
Schienenwegen gelegene Standorte nicht von einem Verstoß gegen das Anbindungsgebot und 
nicht von Zersiedlung auszugehen. Dies wird dabei wie folgt begründet: „Mit dem Anbindungs-
gebot bei Freiflächen-Photovoltaikanlagen soll unter anderem eine Zerschneidung von 
(weitgehend ungestörter) Landschaft vermieden werden. Dies ist bei der EEG-Variante „auto- 
oder eisenbahnnahe Fläche“ dahingehend zu interpretieren, dass Freiflächen-Photovoltaik-
anlagen in einem eng begrenzten Korridor von 110 m beidseits der Autobahn- oder Eisenbahn-
trasse angesichts der Vorbelastung der Flächen möglich sind. Die zweite Begründung des 
Anbindungsgebots, die besonders wirtschaftliche Nutzung von bestehender Infrastruktur und 
Versorgungseinrichtungen (vgl. LEP-Begründung zu B VI.1.1), spielt bei Freiflächen-
Photovoltaikanlagen – anders etwa als bei Gewerbegebieten – in der Regel ohnehin keine 
Rolle“ (IIB5-4112.79-037/09 vom 14.01.11). 

Für den hier betrachteten Standort kann nicht nur eine geringe Empfindlichkeit, sondern eine 
besondere Eignung für die geplante PV-Nutzung festgestellt werden: Die betroffenen Flächen 
sind im Regionalplan nicht als landschaftliches Vorbehaltsgebiet oder als regionaler Grünzug 
dargestellt. Aufgrund der Geländesituation und aufgrund der im Nordwesten vorgelagerten auf 
einem Damm geführten Bahnlinie und der im Westen und Süden bestehenden Gehölzkulisse ist 
der Standort von außen kaum einsehbar. Angesichts der nahezu ebenen Geländesituation 
lassen sich die geplanten Anlagen mit im Osten zusätzlich vorzusehenden Gehölzen wirksam in 
die Landschaft einbinden. 

Der gewählte Standort ist dabei für den Klimaschutz besonders geeignet. Hier kann nämlich 
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nicht nur auf klimafreundliche Art Energie erzeugt werden, sondern auch die Freisetzung von 
CO2 aus den Torfböden gebremst bzw. gestoppt werden. Dieser doppelte Nutzen für das Klima, 
lässt sich gerade auf bislang intensiv genutzten, entwässerten Torfböden erzielen, wie sie im 
Geltungsbereich vorliegen. Die geplante extensive, niedermoorschonende Grünlandwirtschaft 
entspricht der Zielsetzung des Donaumoosentwicklungskonzepts. Die Anlage des Solarparks 
wird so konzipiert, dass Maßnahmen zum Torferhalt und zur Wasserrückhaltung durchgeführt 
werden können, sofern dies gemäß der neuen Berechnungen aus hydraulischer Sicht 
zweckmäßig ist und von der Gemeinde unterstützt wird. 

Unter diesen Voraussetzungen, die durch die Festsetzungen des Bebauungsplans sichergestellt 
werden, ist davon auszugehen, dass die vorliegende Planung den Grundsätzen der nach-
haltigen Siedlungsentwicklung entspricht und mit den Zielen der übergeordneten Planung 
vereinbar ist.  

 
 

C Lage, Größe und Beschaffenheit des Plangebiets 

1 Lage im Raum, Verkehrsanbindung und Einspeisungsmöglichkeit 
 

Die Gemeinde Brunnen befindet sich im Südosten des Landkreises Neuburg-Schrobenhausen. 
Das Gemeindegebiet grenzt im Süden an das Gebiet der Gemeinde Waidhofen, im Südwesten 
an das Stadtgebiet Schrobenhausen an, im Westen an das Gebiet der Gemeinde Berg im Gau, 
im Norden an das Gebiet der Gemeinde Karlshuld, im Nordosten an das Gemeindegebiet 
Karlskron und im Südosten an das Gebiet der Gemeinde Hohenwart, welche dem Nachbarland- 
kreis Pfaffenhofen/Ilm angehört. 

Der Änderungsbereich liegt südwestlich Niederarnbach, etwa mittig zwischen der Ortschaft und 
der südwestlich gelegenen Kreisstraße ND 22. 

Die verkehrliche Anbindung des Plangebietes erfolgt von der südlich gelegenen Brunnener 
Straße aus über einen Stichweg (Fl.Nrn. 2278/6 und 2281). 

Die Einspeisung des im Solarpark erzeugten Stroms in das Leitungsnetz des örtlichen Strom-
versorgers (Bayernwerk) erfolgt in Abstimmung der notwendigen Anpassungs- und Umbaumaß-
nahmen mit dem zuständigen Netzbetreiber gemäß den Regularien des Erneuerbaren-
Energien-Gesetzes (EEG). Als Verknüpfungspunkt wird hierbei das 20kV-Kabel zwischen 
Schalter 283 und der TH 019192 Gerstettener Weg 1 im Nordwesten des Hauptorts Brunnen 
genutzt.   
 
 
2 Größe 
 

Der Geltungsbereich umfasst das Flurstück 2280 in der Gemarkung Niederarnbach, das eine 
Grundfläche von 40.572 m², d.h. rund 4,06 ha aufweist. Weitere Details zur Flächenbilanz sind 
dem Kapitel G zu entnehmen. 
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3 Beschaffenheit 
 

Der Geltungsbereich befindet sich am Südostrand des Donaumooses. Im Südosten ist nahe  
Brunnener Straße der Übergang zum Donau-Isar-Hügellandes (Untereinheit Landböden).  
Durch den gehölzgesäumten Bahndamm im Norden und den ebenfalls von Gehölzen 
gesäumten Mühlbach im Süden wird ein im Schnitt 165 m breiter Streifen abgetrennt, der von 
außen nur eingeschränkt zugänglich und einsehbar ist.  
Das Gelände fällt leicht von ca. 383 m NN am Südrand auf ca. 382,6 m NN am Nordwest- bzw. 
381,7 m NN am Nordostrand ab. 
Die für die PV-Anlagen überplanten Flächen werden bisher überwiegend als Acker (zuletzt Mais) 
intensiv genutzt. Der Westrand des Planungsgebiets wird von einer lockeren Baumreihe (aus 
Eschen, Weiden und Traubenkirschen unterschiedlichen Alters) markiert.    
Im Westen grenzt auf Fl.Nr. 229 intensiv genutztes Grünland an.     
Im Süden grenzt der Geltungsbereich an den Mühlbach (Fl.Nr. 2239/2), der am Ostufer von 
einem durchgängigen, von Eschen und Erlen bestimmten Bestand gesäumt wird.   
Im Osten grenzt auf Fl.Nr. 2281 ein Grünweg an den Geltungsbereich, östlich befinden sich 
weitere Felder (derzeit Mais und Kartoffel).   
Am Nordrand des Geltungsbereichs verläuft am Fuße des anschließenden Bahndamms der 
Bahnlinie Augsburg/Hochzoll – Ingolstadt (Fl.Nr. 2335/8) der sog. Bahngraben (Fl.Nr. 2282). 
 
Boden 
Vorherrschend Niedermoor und gering verbreitet Übergangsmoor aus Torf über Substraten 
unterschiedlicher Herkunft mit weitem Bodenartenspektrum (gem. Übersichtsbodenkarte). 
Grünlandstandort, mit geringer natürlicher Ertragsfähigkeit (lt. UmweltAtlas Boden).  
Moormächtigkeiten zwischen 3 und 4 m (gemäß Bodenkarte des Donaumooses 1:25.000). 
Nutzungsbedingt starke Vorbelastungen: Torfschwund, CO2-Freisetzung, Winderosion, Nitrat-
austrag aus Wurzelraum. 
 
Wasser  
Wassersensibler Bereich aufgrund natürlicherweise hoch anstehenden Grundwassers, natür-
licherweise nass bis feucht, entwässert bis mäßig feucht.  
Natürlicherweise hohe Empfindlichkeit des Grundwassers gegenüber Stoffeinträgen. 
Der Geltungsbereich grenzt im Norden und Süden an zwei Gewässer III. Ordnung: den langsam 
fließenden Bahngraben am Nordrand und den vergleichsweise schnell fließenden Mühlbach am 
Südrand. Der Mühlbach, später Pobenhausener Mühlbach genannt, fungiert als Hauptvorfluter, 
er mündet nördlich Pobenhausen in den Hauptkanal.   
 
Klima  
Mittlere Jahresniederschlagssumme: 700 – 750 mm; mittlere Jahrestemperatur: 7,5 - 8° C; 
Hauptwindrichtung: West und Südwest. Trotz erhöhter Nebelhäufigkeit Globalstrahlung am 
oberen Rand der für Deutschland zu erwartenden Werte: laut Energieatlas Bayern ist mit einer 
Globalstrahlung von 1135-1149 kWh/m² und mit einer mittleren Sonnenscheindauer von 1600-
1649 h/Jahr zu rechnen. 
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Potentielle natürliche Vegetation 
Waldziest-Eschen-Hainbuchenwald; örtlich mit Schwarzerlen-Eschen-Sumpfwald oder Walzen-
seggen-Schwarzerlen-Bruchwald. 
 
Tiere und Pflanzen, biotische Vielfalt 
Die überplanten Flächen werden bisher überwiegend als Acker (zuletzt Mais) intensiv genutzt. 
Lediglich am Süd- und Nordrand wird ein jeweils ca. 13 m, am Westrand ein ca. 5 m breiter 
Streifen derzeit nicht genutzt. Diese Bereiche werden von nährstoffliebenden Hochstauden (v.a. 
Brennnessel) bestimmt, in den nördlichen Streifen sind einige Arten der Uferhochstauden 
(Blutweiderich, Mädesüß) vom Bahngraben in die Fläche eingewandert.  
Gewisse Bedeutung für gehölzbewohnende Tierarten (Vögel, Insekten)  besitzen darüber hinaus 
die vorhandenen Gehölzstrukturen am Westrand des Geltungsbereichs sowie (jeweils bereits 
außerhalb) am Nordufer des Bahngrabens bzw. Südufer des Mühlbachs. Der am Westrand 
stockende Bestand stellt sich als lockere, abschnittsweise lückige Baumreihe dar. 
Bestandsprägend sind dabei Eschen und Baumweiden unterschiedlichen Alters sowie 
Traubenkirschen. Der Gehölzbestand am Mühlbach wird überwiegend von älteren Eschen und 
Erlen gebildet, vereinzelt finden sich auch ältere Eichen.    
Insgesamt kommt die potentiell hohe Lebensraumfunktion bzw. naturschutzfachliche Bedeutung 
des Standortes (vgl. Biotopkartierter Feuchtwiesenrest nördlich Bahndamm) infolge der 
intensiven landwirtschaftlichen Nutzung praktisch nicht zur Geltung.  
Der Standort liegt außerhalb von Wiesenbrütergebieten. Der nächst gelegene Wiesenbrüter-
lebensraum liegt nördlich der Bahnlinie, durch den gehölzbestandenen Bahndamm funktional 
klar vom Planungsgebiet abgetrennt. Daher können mögliche Beeinträchtigungen für die 
Wiesenbrüter infolge der Planung sicher ausgeschlossen werden. 
Der südlich angrenzende Mühlbach ist als Lebensraum des Bibers bekannt, in den letzten 
Jahren wurde für das Gewässer eine Fanggenehmigung erteilt. Eine erhebliche Störung der 
Lebensraumqualität des Gewässers durch die Planung ist nicht zu erwarten. 
 
Landschaftsbild / Erholungsfunktion 
Wie bereits erläutert, trennen die Bahnlinie im Nordwesten und der Mühlbach im Südosten als 
gehölzgesäumte Strukturen einen max. 200 m breiten Bereich ab, der mit dem landschaftlichen 
Umfeld nur sehr eingeschränkt in Verbindung steht. Dies gilt für die Einsehbarkeit ebenso wie 
für die Zugänglichkeit.  
Maßgeblich für das Landschaftsbild im Planungsgebiet sind daher zum einen der Aspekt, der 
von der aktuellen intensiven Ackernutzung bedingt wird, zum anderen die angrenzende Bahn-
linie sowie die Gehölzbestände, die in das Gebiet hinein wirken. Während die Bahnlinie und die 
intensive Ackernutzung im und östlich vom Planungsgebiet als Belastung zu werten sind, wirken 
sich Gehölzbestände positiv auf das Landschaftsbild aus. Die Gehölzstrukturen tragen zudem 
zur Sichtverschattung bei. Effektiv einsehbar ist die Fläche derzeit nur von Nordosten her. Von 
Südwesten her schränkt die am Westrand des Planungsgebiets stehende Baumreihe den Blick 
auf die überplante Fläche deutlich ein.      
 
Kultur- und Sachgüter  
Für den Geltungsbereich liegen derzeit keine Hinweise auf Bodendenkmäler vor. Die Vor-
schriften des Denkmalschutzes sind ungeachtet dessen bei der weiteren Planung bzw. 
Erschließung zu berücksichtigen.  
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Ansonsten ist für die Betriebsdauer des Solarparks der Wegfall von Ackernutzung auf Flächen 
mit eingeschränkten Ertragsvoraussetzungen festzuhalten. Da mit der gegenwärtigen intensiven 
landwirtschaftlichen Nutzung starke Belastungen des Naturhaushalts (Niedermoor) verbunden 
sind, ist die geplante Nutzung als Freiflächenphotovoltaikanlage auch unter dem Gesichtspunkt 
der Nachhaltigkeit zweifellos vorzuziehen. 

 
Altlasten/ Altlastenverdachtsflächen 
Nach vorliegenden Unterlagen (Flächennutzungsplan) nicht vorhanden. 
 
 

D Ziele und Grundzüge der Planung 
 

Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes „Sondergebiet Photovoltaik Breitenau“ will die 
Gemeinde Brunnen die planungsrechtlichen Voraussetzungen dafür schaffen, dass im 
Geltungsbereich Photovoltaikanlagen zur Nutzung der Sonnenenergie aufgestellt werden kön-
nen.  

Etwa die Hälfte der bisher als Flächen für die Landwirtschaft ausgewiesenen Flächen soll daher 
als sonstiges Sondergebiet mit der Zweckbestimmung Photovoltaikanlage ausgewiesen werden. 
Die Randbereiche werden so gestaltet, dass die erforderliche Einbindung der Anlage in die 
Landschaft sichergestellt wird, ohne dass aufgrund von Beschattung der Energieertrag des 
Solarparks unverhältnismäßig gemindert wird.  

Am Südostrand des Planungsgebiets wird ein 15 m breiter Streifen am Mühlbach als Maßnah-
menfläche (gem. § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) dargestellt. Hier sollen geeignete landschafts-
pflegerische Maßnahmen eine erhebliche Aufwertung des Zustands von Natur und Landschaft 
bewirken. Mit Hilfe der dargestellten Maßnahmenflächen (gem. § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) kann 
eingriffsnah der Ausgleichsbedarf abgegolten werden, der sich gemäß naturschutzrechtlicher 
Eingriffsregelung für den geplanten Solarpark ergibt.   

Der Teilbereich zwischen diesen Maßnahmenflächen und dem Sondergebiet wird weiterhin als 
Fläche für die Landwirtschaft dargestellt und als solche genutzt. 
 
 

E Planungsrechtliche Festsetzungen und Hinweise 
 

1 Art der baulichen Nutzung 
 

Das Baugebiet wird gemäß § 11 BauNVO als Sonstiges Sondergebiet mit der näheren Zweck-
bestimmung „Photovoltaikanlage“ festgesetzt.  

Zulässig ist die Aufstellung aufgeständerter Photovoltaiksysteme. Neben den eigentlichen 
Photovoltaikanlagen sind im Geltungsbereich nur Gebäude zulässig, die für den technischen 
Betrieb und die Unterhaltung der Photovoltaikanlage erforderlich sind. Hierzu zählen namentlich 
die Energiestationen, die den jeweiligen Bauabschnitten zugeordnet werden sollen.  

Sonstige Gebäude werden zum Schutz des Landschaftsbildes ausgeschlossen. Aus dem selben 
Grund werden Festsetzungen zur Materialverwendung und Fassadengestaltung getroffen. 
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Entsprechend § 12 Abs. 3a BauGB wird im vorliegenden vorhabenbezogenen Bebauungsplan, 
für den Bereich des Vorhaben- und Erschließungsplans unter entsprechender Anwendung von  
§ 9 Absatz 2 festgesetzt, dass im Rahmen der festgesetzten Nutzungen nur solche Vorhaben 
zulässig sind, zu deren Durchführung sich der Vorhabenträger im Durchführungsvertrag ver-
pflichtet. 

  

2 Maß der baulichen Nutzung 
 

Der dargestellte Bauraum nimmt eine Grundfläche von 20.120 m² ein. Die Photovoltaikmodule 
werden so aufgestellt, dass sie sich nicht gegenseitig beschatten. Somit wird sichergestellt, dass 
ausreichend Zwischenraum zur Versickerung des anfallenden Niederschlagswassers und zur 
Bewirtschaftung / Pflege der Aufstell- und Abstandsflächen verbleibt. 

Zu beachten ist dabei, dass die Überstellung im Fall der Photovoltaikanlagen nicht gleichzu-
setzen ist mit Überbauung bzw. Versiegelung. Vielmehr ist bei der Aufstellung der Solarmodule, 
wie bereits erläutert, eine Versiegelung i.d.R. ausgeschlossen.  

Eine nennenswerte Versiegelung erfolgt lediglich im Bereich der technischen Anlagen, die für 
die Anlagensteuerung und die Transformation der erzeugten Energie erforderlich sind. Die für 
den Bauraum festgesetzte zulässige Grundfläche stellt den Flächenumgriff sicher, der zur 
Errichtung der Technikstation benötigt wird. Die Begrenzung der zulässigen einzelnen 
Grundfläche schließt aus, dass größere Gebäudekomplexe eine Beeinträchtigung des 
Landschaftsbildes bewirken.  

Die Modultischreihen werden nach dem gegenwärtigen Stand der Vorplanung so angeordnet, 
dass am Boden ein befahrbarer Weg von mindestens 2,5 m Breite verbleibt. Eine derartige 
Dimensionierung ermöglicht die extensive landwirtschaftliche Nutzung bzw. Pflege der Ab-
standsflächen. 

Als max. zulässige Anlagenhöhe für die Solarmodule wird eine Höhe von 4,0 m über Gelände 
festgesetzt. Dieselbe Höhenbeschränkung gilt auch für die sonstigen Gebäude, die zum Betrieb 
und zur Unterhaltung des Solarparks erforderlich sind. Diese Höhenfestlegung berücksichtigt 
neben dem Landschaftsbild auch die Option, dass zu einem späteren Zeitpunkt auf dem Flur-
stück, wie im Donaumoosentwicklungskonzept zunächst angedacht, ggf. Maßnahmen zur 
Schaffung von Rückhalteraum durchgeführt werden könnten. Derartige Maßnahmen sind, wie 
bereits ausgeführt, nicht Gegenstand der vorliegenden Planung. Eine Realisierung solcher Maß-
nahmen bedarf nicht nur einer wasserrechtliche Genehmigung, sondern auch einer Änderung 
vorliegender Bauleitplanung, welche an die Zustimmung der Gemeinde Brunnen gekoppelt ist. 

 

3 Zeitliche Befristung / Nachfolgenutzung 
 
Die bauliche Nutzung im Bereich des Solarparks wird gemäß § 9 Abs.2 BauNVO zunächst zeit-
lich befristet. Die festgesetzte Dauer von 32 Jahren entspricht dem Zeitraum, der auch im 
städtebaulichen Vertrag zwischen Projektentwickler und Gemeinde Brunnen vertraglich fixiert 
wird. Die Nutzungsdauer kann im Einvernehmen zwischen der Gemeinde Brunnen und dem Be-
treiber zu gegebener Zeit verlängert werden. Dies kann im Rahmen einer Änderung des vorlie-
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genden Bebauungsplans ermöglicht werden, welche zu gegebener Zeit in Abstimmung mit der 
Gemeinde durchgeführt werden könnte.  
Mit Blick auf die Nachhaltigkeit soll vermieden werden, dass Photovoltaikanlagen, die in noch 
ausreichendem Umfang Energieertrag liefern können, ohne technische Veranlassung beseitigt 
und entsorgt werden müssen.  

Spätestens am Ende der Nutzungsdauer sind die baulichen Anlagen der Freiflächenphotovol-
taikanlage vollständig zurückzubauen, so dass eine landwirtschaftliche Nutzung der Fläche ge-
mäß der festgesetzten Folgenutzung möglich wird. Mit erfolgtem Rückbau entfällt auch die Aus-
gleichsverpflichtung, die bis dahin mit dem Eingriff verbunden war. Die im Osten des Geltungs-
bereichs angelegte Ausgleichsfläche kann daher dann zur Kompensation einer anderweitigen 
Eingriffsplanung herangezogen werden. Grundsätzlich wäre dann auch eine Wiederaufnahme 
der landwirtschaftlichen Nutzflächen auf der bisherigen Ausgleichsfläche möglich, wobei dabei 
jedoch zu prüfen wäre, in wieweit sich Lebensraumbestände entwickelt haben, die ggf. Schutz-
status gemäß Naturschutzrecht genießen.      

 

4 Überbaubare / Nicht überbaubare Grundstücksflächen 
 
Die überbaubare Grundstücksfläche ist durch Baugrenzen festgelegt. Sie umgrenzen den Be-
reich, in dem die Solarmodule und die sonstigen zum Zweck der Stromgewinnung aus Sonnen-
energie erforderlichen Anlagen aufgestellt werden dürfen. 

Freiflächen-Photovoltaikanlagen erfordert zum Schutz des Landschaftsbildes in der Regel eine 
hinreichende Eingrünung. Im vorliegenden Fall unterbinden die im Umfeld bestehenden Gehölz-
strukturen weitestgehend Blickbeziehungen, die mit Belastungen des Landschaftsbildes ver-
knüpft sein könnten. Umfangreichere Neupflanzungen sind angesichts dessen nur am 
Nordostrand des Geltungsbereichs notwendig. Am Westrand sind geringfügige Ergänzungen 
der bestehenden, lückenhaften Baumhecke angebracht, um die erforderliche Einbindung der 
Photovoltaikanlage zu gewährleisten.  

Die Breite der am Rand gelegenen, nicht überbaubaren Grundstückflächen, d.h. der privaten 
Grünflächen, ermöglicht in jedem Fall die Berücksichtigung der nach Nachbarschaftsrecht 
geltenden Mindestabstände, den Platzbedarf für eine zweireihige Hecke und die erforderliche 
Einfriedung. Am Westrand bleibt die Ergänzungsbepflanzung räumlich hinter dem Bestand 
zurück, am Ostrand liegt zwischen Solarparkeingrünung und LN-Fläche ein Flurweg. Die 
Bepflanzungen sind nach Bedarf zu pflegen. Somit wird sichergestellt, dass eine Beeinträchti-
gung angrenzender Nutzflächen ausbleibt.  

Für einen dauerhaft ordnungsgemäßen Betrieb des Solarparks können von Zeit zu Zeit War-
tungsmaßnahmen notwendig werden. Für deren Durchführung ist das Anfahren der einzelnen 
Photovoltaikanlagen erforderlich. Die Festsetzungen zum Ausbau (schwach befestigt, Ausfüh-
rung als Schotterrasen) von Wegen, die zur Unterhaltung und zum Brandschutz u.U. erforderlich 
sind, stellen sicher, dass eine unnötige Bodenversiegelung vermieden wird.  

Rund 50 % der Grundstücksfläche sind im Geltungsbereich des Bebauungsplans als private 
Grünflächen bzw. als Flächen für Maßnahmen zum Schutz, Pflege und Entwicklung von Boden, 
Natur und Landschaft bzw. Fläche für die Landwirtschaft ausgewiesen.  
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5 Geländegestaltung 
 
Zum Schutz des Bodens und des Landschaftsbildes ist das vorhandene Relief bei der Aufstel-
lung der Solarmodule grundsätzlich zu erhalten.  

Das vorgesehene Aufstellsystem der Solartische erlaubt i.d.R. die Anpassung an die vorgefun-
dene Geländesituation, dennoch können im Einzellfall geringfügige Aufschüttungen bzw. Abgra-
bungen erforderlich werden.  

Mit den Festsetzungen zur maximal zulässigen Höhendifferenz und zur Ausgestaltung von Bö-
schungen wird sichergestellt, dass das o.g. Schutzziel nicht verletzt wird.  

 

6 Wasserhaushalt 
 
Die das Niederschlagswasser betreffende Festsetzung stellt sicher, dass anlagebedingt kein 
Eingriff in den örtlichen Wasserhaushalt erfolgt und dass An- bzw. Unterlieger nicht geschädigt 
werden. Das auf den Flächen auftreffende Niederschlagswasser wird ungeachtet der partiellen 
Überdeckung mit Modulen im Allgemeinen vollständig und ohne nennenswerte Verzögerung 
versickern. Eine weitere Wasserentsorgung ist so nicht erforderlich. 

Das Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt gibt in seiner Stellungnahme vom 14.11.2018 folgende 
Hinweise zur Beachtung: 

Grundwasser- und Bodenschutz, Altlasten 

Im Umgriff des Planungsbereiches sind nach unserer derzeitigen Aktenlage und nach den Informationen 
aus dem Altlasten-. Bodenschutz- und Dateninformationssystem (ABuDIS) keine Altlastenverdachts-
flächen, Altablagerungen bzw. schädlichen Bodenveränderungen bekannt. Es ist dennoch nicht auszu-
schließen, dass im Zuge von Baumaßnahmen in den betroffenen Bereichen Altlastenverdachtsflächen 
oder sonstige schädliche Bodenverunreinigungen aufgedeckt werden. 

Sollte sich dies bestätigen, sind das Landratsamt Neuburg-Schrobenhausen und das Wasserwirt-
schaftsamt Ingolstadt umgehend zu informieren. 

Für die weitere Vorgehensweise sind dann folgende Punkte zu beachten: 

Die erforderlichen Maßnahmen sind durch einen fach- und sachkundigen Sachverständigen (Bereich 
Bodenschutz) in Abstimmung mit dem Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt festzulegen. 

Des Weiteren sind im Anschluss die notwendigen Untersuchungen durchzuführen, die fachgerechte Aus-
führung zu überwachen sowie die gewerteten Ergebnisse in einem Bericht zusammenzufassen, der dem 
Landratsamt Neuburg-Schrobenhausen und dem Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt zeitnah und unaufge-
fordert zur Prüfung vorzulegen ist. Kontaminiertes Aushubmaterial ist in dichten Containern oder auf be-
festigter Fläche mit vorhandener Schmutzwasserableitung zwischen zu lagern, zu untersuchen und nach 
Vorliegen der Untersuchungsergebnisse ordnungsgemäß zu entsorgen. Eine Versickerung des 
Niederschlagswassers über belastete Auffüllungen ist nicht zulässig. 

Kontaminierte Auffüllungen im Bereich von evtl. geplanten Versickerungsanlagen sind entsprechend den 
Sickerwegen vollständig auszutauschen und ordnungsgemäß zu entsorgen. Die ZO-Werte der LAGA - 
Boden sind dabei einzuhalten. Dies ist durch Sohl- und Flankenbeprobungen zu belegen. Der Parameter-
umfang ist mit dem Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt im Vorfeld abzustimmen. 

Als Auffüllmaterial darf nur schadstofffreies Material (z. B. Erdaushub, Sand, Kies usw.) verwendet 
werden. Falls der Einbau von Recycling-Bauschutt aus aufbereitetem Bauschutt und Straßenaufbruch in 
technischen Bauwerken für den Erd-, Straßen- und Wegebau geplant ist, sind die Vorgaben des 
Leitfadens "Anforderungen an die Verwertung von Bauschutt in technischen Bauwerken" vom 15.Juni 
2005 zwingend zu beachten. 
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Regenwasserbehandlung 

Eine Versiegelung der Geländeoberflächen ist soweit möglich zu vermeiden. Es gilt das Versicke-
rungsgebot; sofern der Untergrund entsprechende Durchlässigkeiten aufweist und ein entsprechender 
Grundwasserflurabstand gegeben ist. Eine Versickerung des Regenwassers darf ausschließlich über 
unbelasteten Untergrund erfolgen. Sollte eine Versickerung nicht möglich sein, so ist dies durch 
entsprechende Nachweise zu belegen. 

Das von der Photovoltaikanlage bzw. -modulen abfließende Niederschlagswasser ist auf dem Plangebiet 
breitflächig zu versickern. Das von befestigten Flächen (z. B. Dachfläche des Trafogebäudes) abfließende 
Niederschlagswasser und das Niederschlagswasser von eventuellen Fahr-, Park- und Stellflächen ist 
unter Beachtung des DWA-Merkblattes M 153 ebenfalls breitflächig über die belebte Bodenzone (z. B. 
Muldenversickerung) zu versickern. 

Grundsätzlich sind Versickerungsanlagen nach dem Regelwerk der DWA, Arbeitsblätter M 153 (Stand 
August 2007) und A 138 (Stand April 2005) zu bemessen. Des Weiteren sind gegebenenfalls noch die 
ATV-Arbeitsblätter A 117, A 118 und A 166 zu berücksichtigen. 

Auf die Niederschlagswasserfreistellungsverordnung (NWFreiV), die Änderung zum 11.09.2008 und die 
entsprechenden aktualisierten Technischen Regeln (TRENGW und TRENOG) dazu, wird hingewiesen. 

 

7 Einfriedung 
 

Versicherungstechnische Gründe und allgemeine Sicherheitserfordernisse (u.a. Schutz spielen-
der Kinder) machen unter den gegenwärtig geltenden Rahmbedingungen eine Umzäunung der 
Photovoltaikanlagen zwingend erforderlich. Um die Störwirkung für das Landschaftsbild und die 
Barrierewirkung für Tiere gering zu halten, sieht der Bebauungsplan Regelungen vor, die die 
Höhe, die Ausfertigung und die Lage der Einfriedung betreffen. Eingefriedet werden dürfen nur 
die Sonderbauflächen. Dabei können die Sicherheitserfordernisse, die Belange des Land-
schaftsbildes, der Nutzbarkeit angrenzender Nutzflächen und die Durchführbarkeit der Pflege 
gleichermaßen berücksichtigt werden.  

 

8 Erschließung 
 
Verkehr  

Die Erschließung wird über die westlich gelegene Kreisstraße ND 22 sichergestellt, von dieser 
geht es weiter über die Ortsverbindungsstraße nach Niederarnbach (Brunnener Straße) sowie 
einen befestigten Flurweg (Fl.Nrn. 2278/6 und 2281) zum Planungsgebiet.  

Sollten zur Aufstellung der Photovoltaikanlagen Montagewege erforderlich werden, so sind die-
se nach Ende der Montage zurückzubauen. 

Zur Wartung und ggf. zum Brandschutz erforderliche Wege sind - soweit erforderlich - als 
extensiv ausgebaute Grünwege auszubauen. Ansonsten können die Modultische über die nach 
gegenwärtigem Stand der Vorplanung mind. 2,5 m breiten befahrbaren Wiesenstreifen, die aus 
Gründen der Verschattung mindestens frei bleiben, problemlos erreicht werden.  

Unzumutbare Auswirkungen auf Anlieger sind nicht zu erwarten, da die Anlage lediglich wäh-
rend der Bauzeit kurzfristig zusätzliches Verkehrsaufkommen bewirkt. 
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Ver- und Entsorgung  

Niederschlagswasser wird auf der Fläche versickert, Abwasser fällt nicht an.  

Die Einspeisung des im Solarpark erzeugten Stroms in das Leitungsnetz des örtlichen Stromver-
sorgers erfolgt nach frühzeitiger Abstimmung der notwendigen Anpassungs- und Umbaumaß-
nahmen mit dem zuständigen Netzbetreiber gemäß den Regularien des Erneuerbaren-Ener-
gien-Gesetzes (EEG).  

 

9 Emissionen  
 
Blendwirkung / Oberflächentemperatur  
Die Oberfläche der Solarmodule zielt aus energetischen Gründen auf eine möglichst geringe 
Energieabstrahlung ab, d.h. dass sich sowohl die Lichtabstrahlung als auch die Erhöhung der 
Oberflächentemperatur in möglichst geringem Rahmen bewegen sollen. Eine erhebliche 
Beeinträchtigung von Verkehrsteilnehmern, des Flugverkehrs oder von Vögeln durch 
Blendeffekte sowie Verbrennungen von Insekten an den Moduloberflächen sind deshalb nicht zu 
erwarten. Von der Ausrichtung der vorliegenden Freiflächenphotovoltaik-Anlage her wäre nur in 
W-O-Richtung eine geringe Blendwirkung denkbar. Am Südrand der Bahntrasse und am West-
rand der Bauflächen stockt umfangreicher Gehölzbestand, so dass hier auch in Fahrtrichtung N-
O nach Ingolstadt eine Blendwirkung nicht zu befürchten ist. Falls tatsächlich, wider Erwarten 
eine Blendwirkung auftreten würde, werden auf Wunsch und in Abstimmung mit der Deutschen 
Bahn AG geeignete Gegenmaßnahmen ergriffen. 

 
Elektrische und magnetische Felder (nach Leitfaden ARGE Monitoring PV-Anlagen) 

Die von einer Photovoltaikanlage ausgehenden Wirkungen lassen sich gem. o.g. Leitfaden fol-
gendermaßen zusammenfassen: 

Die Solarmodule und die Verbindungskabel zum Wechselrichter erzeugen überwiegend elek-
trische und magnetische Gleichfelder. Die Wechselrichter und die Einrichtungen, die mit dem 
Wechselstromnetz in Verbindung stehen, das Kabel zwischen Wechselrichter und Trafostation 
sowie die Trafostation selbst erzeugen in ihrer Umgebung schwache elektrische und magne-
tische Wechselfelder. In 10 m Entfernung von derartigen Stationen liegen die Werte z.T. niedri-
ger als bei manchem, im Haushalt verwendetem Elektrogerät.  

Elektromagnetische Felder bzw. Strahlung, die im Hochfrequenzbereich z.B. durch Mobilfunk-
anlagen, Handys oder Mikrowellengeräte erzeugt werden, treten beim Betrieb einer Photovol-
taikanlage nicht auf. 

 
Geräuschimmissionen / Schallschutz  

Die Umwandlung des mit den Solarmodulen erzeugten Gleichstroms in Wechselstrom ist an 
sog. Technikstationen geplant, die nach jetzigem Planungsstand jeweils zentral innerhalb der 
Baufelder angeordnet werden. Daraus ergeben sich für die Technikstationen Mindestabstände 
von ca. 560 m zum jeweils nächstgelegenen Wohngebäude. Der Schall einer Schallquelle ver-
ringert sich durch den Abstand von über 200 m um mind. 46 dB(A). Angesichts dieser entfer-
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nungsbedingten Reduzierung der Immissionen wäre auch ein lauteres, ggf. tonhaltiges 
Geräusch, das an den Technikstationen auftreten würde, für die besagten Anlieger 
unproblematisch. 

 

10 Hinweise bezüglich der Bahntrasse 
 

Die Deutsche Bahn AG Immobilien, Müchen gibt in ihrer Stellungnahme vom 04.12.2018 
folgende Hinweise: 

Infrastrukturelle Belange 

Ein widerrechtliches Betreten und Befahren des Bahnbetriebsgeländes sowie sonstiges Hineingelangen in 
den Gefahrenbereich der Bahnanlagen ist gemäß § 62 EBO unzulässig und durch geeignete und 
wirksame Maßnahmen grundsätzlich und dauerhaft auszuschließen. Dies gilt auch während der Bauzeit. 

Es wird hiermit auf § 64 EBO hingewiesen, wonach es verboten ist, Bahnanlagen, Betriebseinrichtungen 
oder Fahrzeuge zu beschädigen oder zu verunreinigen, Schranken oder sonstige Sicherungseinrichtun-
gen unerlaubt zu öffnen, Fahrthindernisse zu bereiten oder andere betriebsstörende oder betriebsge-
fährdende Handlungen vorzunehmen. 

Photovoltaik- bzw. Solaranlagen sind blendfrei zum Bahnbetriebsgelände hin zu gestalten. Sie sind so 
anzuordnen, dass jegliche Blendwirkung ausgeschlossen ist. Sollte sich nach der Inbetriebnahme eine 
Blendung herausstellen, so sind vom Bauherrn entsprechende Abschirmungen anzubringen. 

Es ist jederzeit zu gewährleisten, dass durch Bau, Bestand und Betrieb der Photovoltaikanlage keinerlei 
negativen Auswirkungen auf die Sicherheit des Eisenbahnbetriebs (z. B. Sichteinschränkungen der 
Triebfahrzeugführer durch z. B. Blendungen, Reflexionen) entstehen können und dass die 
Lärmemissionen des Schienenverkehrs nicht durch Reflektionseffekte erhöht werden. 

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass aus Schäden und Beeinträchtigungen der Leistungs-
fähigkeit der Anlage (Schattenwurf usw.), die auf den Bahnbetrieb zurückzuführen sind, keine Ansprüche 
gegenüber der DB AG sowie bei den auf der Strecke verkehrenden Eisenbahnverkehrsunternehmen 
geltend gemacht werden können. 

Bei Bepflanzungen ist grundsätzlich zu beachten, dass Abstand und Art der Bepflanzung entlang der 
Bahnstrecke so gewählt werden müssen, dass diese bei Windbruch nicht in die Gleisanlagen fallen 
können. Der Mindestpflanzabstand zur nächstliegenden Gleisachse ergibt sich aus der Endwuchshöhe 
und einem Sicherheitsabstand von 2,50 m. Diese Abstände sind durch geeignete Maßnahmen 
(Rückschnitt u. a.) ständig zu gewährleisten. 

Wir weisen auf die Verkehrssicherungspflicht (§ 823 ff. BGB) des Grundstückseigentümers hin. Soweit 
von bestehenden Anpflanzungen Beeinträchtigungen des Eisenbahnbetriebes und der Verkehrssicherheit 
ausgehen können, müssen diese entsprechend angepasst oder beseitigt werden. Bei Gefahr in Verzug 
behält sich die Deutsche Bahn das Recht vor, die Bepflanzung auf Kosten des Eigentümers 

zurückzuschneiden bzw. zu entfernen. 

Die vorhandenen Entwässerungsanlagen und Durchlässe der Deutschen Bahn AG dürfen in ihrer 
Funktion nicht beeinträchtigt werden. 

Die Deutsche Bahn AG sowie die auf der Strecke verkehrenden Eisenbahnverkehrsunternehmen sind 
hinsichtlich Staubeinwirkungen durch den Eisenbahnbetrieb (z. B. Bremsabrieb) sowie durch 
Instandhaltungsmaßnahmen (z. B. Schleifrückstände beim Schienenschleifen) von allen Forderungen 
freizustellen. 

Wir weisen darauf hin, dass Ansprüche gegen die Deutsche Bahn AG aus dem Betrieb der Eisenbahn in 
seiner jeweiligen Form seitens des Antragstellers, Bauherrn, Grundstückseigentümers oder sonstiger 
Nutzungsberechtigter ausgeschlossen sind. 

Insbesondere sind Immissionen wie Erschütterung, Lärm, Funkenflug, elektromagnetische Beeinflussun-
gen und dergleichen, die von Bahnanlagen und dem Bahnbetrieb ausgehen, entschädigungslos hinzu-
nehmen. Ebenso sind Abwehrmaßnahmen nach § 1004 in Verbindung mit § 906 BGB sowie dem 
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Bundesimmissionsschutzgesetz (BImmSchG), die durch den Bahnbetrieb in seiner jeweiligen Form 
veranlasst werden könnten, ausgeschlossen. 

Eventuell erforderliche Schutzmaßnahmen (Schallschutz) sind von der Gemeinde oder den einzelnen 
Bauwerbern auf eigene Kosten vorzusehen bzw. vorzunehmen. 

Künftige Aus- und Umbaumaßnahmen sowie notwendige Maßnahmen zur Instandhaltung und dem 
Unterhalt, in Zusammenhang mit dem Eisenbahnbetrieb, sind der Deutschen Bahn weiterhin zweifelsfrei 
und ohne Einschränkungen im öffentlichen Interesse zu gewähren. 
 

Hinweise für Bauten nahe der Bahn 

Das Planen, Errichten und Betreiben der geplanten baulichen Anlagen hat nach den anerkannten Regeln 
der Technik unter Einhaltung der gültigen Sicherheitsvorschriften, technischen Bedingungen und ein-
schlägigen Regelwerke zu erfolgen. 

Die Standsicherheit und Funktionstüchtigkeit aller durch die geplanten Baumaßnahmen und das Betrei-
ben der baulichen Anlagen betroffenen oder beanspruchten Betriebsanlagen der Eisenbahn ist ständig 
und ohne Einschränkungen, auch insbesondere während der Baudurchführung, zu gewährleisten. 

Ein Betreten der Baustelle über das Betriebsgleis ist nicht erlaubt. 

Ansonsten ist eine Absicherung der Mitarbeiter mit Sicherungsplan und Sicherungsfirma erforderlich. Ein 
unbefugtes Betreten des Gleis- bzw. Gefahrenbereichs ist durch geeignete Maßnahmen vor während und 
nach den Bauarbeiten (Zaun) erforderlich. 

Dach-, Oberflächen- und sonstige Abwässer dürfen nicht auf oder über Bahngrund abgeleitet werden. Sie 
sind ordnungsgemäß in die öffentliche Kanalisation abzuleiten. Einer Versickerung in Gleisnähe kann 
nicht zugestimmt werden. 

Bei Baggerarbeiten ist ein Sicherheitsabstand von >= 5,00 m zum Gleis einzuhalten. Ansonsten ist eine 
Absicherung des Baggers mit Sicherungsplan und Sicherungsfirma erforderlich. Bei Bauausführungen 
unter Einsatz von Bau-/Hubgeräten (z. B. (Mobil-) Kran, Bagger etc.) ist das Überschwenken der Bahnflä-
che bzw. der Bahnbetriebsanlagen mit angehängten Lasten oder herunterhängenden Haken verboten. 
Die Einhaltung dieser Auflagen ist durch den Bau einer Überschwenkbegrenzung (mit TÜV-Abnahme) 
sicher zu stellen. 

Die Kosten sind vom Antragsteller bzw. dessen Rechtsnachfolger zu tragen. 

Werden bei einem Kraneinsatz ausnahmsweise Betriebsanlagen der DB überschwenkt, so ist mit der DB 
Netz AG eine schriftliche Kranvereinbarung mit örtlicher Einweisung abzuschließen, die mindestens 4 - 8 
Wochen vor Kranaufstellung bei der DB Netz AG zu beantragen ist. Auf eine ggf. erforderliche 
Bahnerdung wird hingewiesen. Der Antrag zur Kranaufstellung ist mit Beigabe der Konzernstellungnahme 
der DB zum Vorhaben bei der DB Netz AG, Herr Prokop, Tel.: 089/1308-72708, Richelstr. 1, 80634 
München, einzureichen. Generell ist auch ein maßstäblicher Lageplan (M 1: 1000) mit dem vorgesehenen 
Schwenkradius vorzulegen. 

Baumaterial, Bauschutt etc. dürfen nicht auf Bahngelände zwischen- oder abgelagert werden. Lage-
rungen von Baumaterialien entlang der Bahngeländegrenze sind so vorzunehmen, dass unter keinen 
Umständen Baustoffe/Abfälle in den Gleisbereich (auch durch Verwehungen) gelangen. 

Der Bauherr ist verpflichtet, die örtlich zuständigen Versorgungsunternehmen (Strom, Gas, Wasser, 
Kanal, usw.) über evtl. vorhandene Kabel oder Leitungen selbst zu befragen und deren Lage örtlich 
festzulegen. 

 

Schlussbemerkung 

Alle angeführten gesetzlichen und technischen Regelungen sowie Richtlinien gelten nebst den dazu be-
reits ergangenen oder noch ergehenden ergänzenden und abändernden Bestimmungen. Für Schäden, 
die der DB aus der Baumaßnahme entstehen, haftet der Planungsträger/Bauherr. 

Das gilt auch, wenn sich erst in Zukunft negative Einwirkungen auf die Bahnstrecke ergeben. Entspre-
chende Änderungsmaßnahmen sind dann auf Kosten des Vorhabenträgers bzw. dessen Rechtsnachfol-
ger zu veranlassen. 

Sollten sich zu einem späteren Zeitpunkt Auswirkungen auf den Bahnbetrieb ergeben, so behält sich die 
DB AG weitere Bedingungen und Auflagen vor. 



GEMEINDE BRUNNEN                   VORHABENBEZOG. BEBAUUNGSPLAN „SONDERGEBIET PHOTOVOLTAIK BREITENAU“ 
I  BEGRÜNDUNG   PLANUNGSBÜRO ECKER  SCHROBENHAUSEN 
 

 
19 

11 Bodenordnung 
 
Bodenordnende Maßnahmen (Umlegung) sind nicht erforderlich. 

 

12 Kosten für die Gemeinde und zeitliche Realisierung 
 

Für die Gemeinde Brunnen entstehen keine Kosten.  

Der Beginn des ersten Bauabschnittes (erste 750-kWp-Einheit) ist unmittelbar nach Rechtskraft 
des Bebauungsplans zu erwarten. Der zweite Bauabschnitt mit der zweiten 750-kWp-Einheit ist 
nach Ablauf der vom EEG vorgeschrieben Frist (derzeit 2 Jahre) vorgesehen.  

Die Umsetzung der Ausgleichsmaßnahme hat ebenfalls in 2 Abschnitten zu erfolgen: ein 7,5 m 
breiter Streifen am Mühlbach-Ufer ist spätestens in der Pflanzperiode nach Realisierung des 
Bauabschnitts 1 zu realisieren, die Erweiterung auf die Gesamtbreite von 15 m spätestens in der 
Pflanzperiode nach Realisierung des Bauabschnitts 2. 

 
 

F Grünordnerische Festsetzungen 
 

Die planerischen Festsetzungen zur Grünordnung sind aus den Vorgaben und fachlichen Zielen 
der übergeordneten Planungen hinsichtlich der Belange des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege abgeleitet. Gleichzeitig ist im Interesse des optimalen energetischen Ertrags der 
PV-Anlage eine Verschattung der Modultische möglichst zu vermeiden.  

Die grünordnerischen Maßnahmen dienen im gesamträumlichen Zusammenhang 
• der Extensivierung der bislang intensiv landwirtschaftlich genutzten Flächen zur Entlastung 

des Bodenhaushalts, zum Erhalt des Torfkörpers (Kohlenstofffixierung im Boden!) und zur 
Förderung von unterschiedlichen Lebensraumtypen feuchter Standorte 

• der landschaftlichen Einbindung der Maßnahme in den Landschaftsraum 
• der Aufwertung der  angrenzenden Gewässer hinsichtlich ihrer als Lebensräume für gewäs-

sergebundene Tier- und Pflanzenarten 
• der Neuschaffung von Gehölzlebensräumen. 
 
Zur Eingrünung der Solaranlage sind am Nordostrand und Westrand des Sondergebiets 
naturnahe Feldhecken anzulegen. Da eine vollständige Umpflanzung des Solarparks eher als 
Fremdkörper wirken würde, als zur notwendigen Einbindung der Anlagen in die Landschaft 
beizutragen, beschränkt sich das Pflanzgebot auf zwei Drittel der jeweiligen Grenzlängen, die 
mit mind. zweireihigen Feldhecke zu bepflanzen sind.  

Für die dargestellten Maßnahmen- bzw. Ausgleichsflächen werden jeweils die aus landschafts-
planerischer Sicht sinnvollen Aufwertungsmaßnahmen benannt. Mit Hilfe der dargestellten Maß-
nahmenflächen (gem. § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB), kann eingriffsnah der Ausgleichsbedarf 
abgegolten werden, der sich gemäß naturschutzrechtlicher Eingriffsregelung für den geplanten 
Solarpark ergibt (vgl. Eingriffs-Ausgleichsbilanz im Umweltbericht). 
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Die Gehölzarten der Pflanzlisten sind gemäß Naturraum und Standort ausgewählt. Von immer-
grünen oder dem Naturraum nicht entsprechenden Pflanzen wird abgesehen. Mit vorgenannten 
Auswahlkriterien wird angestrebt, die technisch wirkenden baulichen Anlagen in den Land-
schaftsraum einzugliedern und zusätzlichen Lebensraum für die heimische Tierwelt (Gehölzbe-
wohner) zu schaffen.  

Die Art und Weise der Bepflanzung sowie die zu verwendenden Gehölze sind in den textlichen 
Festsetzungen zur Grünordnung beschrieben und verbindlich innerhalb einer Frist von einem 
Jahr nach Fertigstellung der Baumaßnahme umzusetzen.  

 
 

G Flächenbilanz 
 

Kategorie Fläche [m²] Fläche [ha] Anteil [%] 

    

Sondergebiet / überbaubare 
Grundstücksflächen 

 

20.120 

 

2,01 

 

49,6 

Private Grünflächen (einschließlich 
Wegeflächen)  

3.770 0,38 9,3 

Flächen zum Schutz zur Entwick-
lung von Boden, Natur und Land-
schaft (Ausgleichsfläche) 

3.428 0,34 8,4 

Flächen für die Landwirtschaft 13.252 1,33 32,7 

    

Geltungsbereich, gesamt 40.570 4,06 100 

 


